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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.2001

Rechtssatz

§ 76 a Abs 2 StVO, der die zeitliche Bestimmung von Ladetätigkeiten in Fußgängerzonen betri5t, überlässt es der

Behörde, wie und wo sie die Zufahrt für Ladetätigkeiten in einer Fußgängerzone vorsieht. § 76a Abs 6 StVO spricht klar

davon, dass die Lenker von Fahrzeugen in einer Fußgängerzone nur an den hiefür vorgesehenen Stellen einfahren

dürfen. Das Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs 1 Z 9a StVO Fußgängerzone

zeigt den Beginn einer Fußgängerzone an und

bedeutet, dass hier jeglicher Fahrzeugverkehr verboten ist, sofern sich aus § 76a StVO nichts anderes ergibt. Enthält

daher das Hinweiszeichen "Fußgängerzone" keinen Zusatz, wonach in der Fußgängerzone Ladetätigkeiten

vorgenommen werden dürfen, so verkörpert das Hinweiszeichen auch das Verbot, an dieser Stelle mit Fahrzeugen in

die Fußgängerzone einzufahren. Dies gilt auch dann, wenn die Fußgängerzone über eine andere Straße für

Ladetätigkeiten befahren werden darf. Ein zusätzliches Schild "Einfahrt verboten" ist somit entbehrlich.

Schlagworte

Fußgängerzone Hinweiszeichen Ladetätigkeiten Einfahrtverbot

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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